
Protokoll 
 

über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz am 
Dienstag, 03.02.2026, 17:00 Uhr, im Rathaus II (Langendamm), Sitzungssaal, Zum 
Jadebusen 20, 26316 Varel. 

 

Anwesend: 
 
stellv. Ausschussvorsitzender: Georg Ralle    
Ausschussmitglieder: Sigrid Busch (anwesend bis TOP 4.4 nicht öffent-
lich)  
 Uwe Cassens    
 Anja Ender    
 Anke Kück (anwesend bis TOP 4.4 nicht öffentlich)  
 Stefan Schäfer    
 Gesche Wittkowski    
stellv. Ausschussmitglieder: Norbert Ahlers    
 Hergen Eilers    
Ratsmitglieder: Klaus Ahlers    
 Karl-Heinz Funke    
Bürgermeister: Gerd-Christian Wagner    
von der Verwaltung: David Heimann    
 Sören Krieghoff    
 Helen Meins    
 Detlef Meyer    
 Sandra Schumann    
 Michael Tietz    
Gäste: Anouk Almstedt (zu TOP 4.1 n.ö.)  
 Sönke Becker (zu TOP 4.1 n.ö.)  
 Matthias Lux (zu TOP 6.3)  
 
 
 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit 

2 Feststellung der Tagesordnung 

3 Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls über die Sitzung des Ausschus-
ses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz vom 13.01.2026 

4 Einwohnerfragestunde 

5 Anträge an den Rat der Stadt Varel 

5.1 Beschluss einer Veränderungssperre nach § 14 BauGB im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Nr. 55, 8. Änderung 
Vorlage: 011/2026 
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6 Stellungnahmen für den Bürgermeister 

6.1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 268 (Indoorspielpark Altjührden) und 56. 
FNP-Änderung, hier: Abwägungsbeschluss und Beschluss zur Veröffentlichung der 
Bauleitplanentwürfe 
Vorlage: 009/2026 

6.2 Bebauungsplan Nr. 55., 8. Änderung „Büppel“; hier: Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: 010/2026 

6.3 Bebauungsplan Nr. 34, 4. Änderung „Steenkamp“; hier: Aufstellungsbeschluss (Vor-
lage wird nachgereicht) 
Vorlage: 023/2026 

7 Anträge und Anfragen von Ausschussmitgliedern 

8 Zur Kenntnisnahme 

8.1 Städtebauliche Steuerung nach § 35 BauGB 

8.1.1 Bauvoranfrage auf Umnutzung eines landwirtschaftlichen Gebäudes zu einer Mo-
dellwohnung in Varel, Rodenkirchener Straße 28, Flurstück 135/4 der Flur 37, Ge-
markung Varel-Land 
Vorlage: 012/2026 

8.1.2 Bauvoranfrage auf Umnutzung eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebsleiter-
wohnhauses (Obergeschoss) zu einer Ferienwohnung in Brunne, Kranenkamper 
Weg 5, Flurstück 87/1 der Flur 23, Gemarkung Varel-Land 
Vorlage: 022/2026 

 
 
 
 

Protokoll: 
 
 

Öffentlicher Teil 

 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Beschlussfähigkeit 
  

Ausschussvorsitzender Ralle eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße 
Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.  
 
 
 
 

 
2 Feststellung der Tagesordnung 
  

Ausschussvorsitzender Ralle stellt die Tagesordnung fest.  
 
Die Tagesordnung wird einvernehmlich um TOP 6.3 und 8.2.1 ergänzt.   
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3 Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls über die Sitzung des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz vom 
13.01.2026 

  
Der öffentliche Teil des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Stadt-
entwicklung, Planung und Umweltschutz vom 13.01.2026 wird einstimmig geneh-
migt.  
 
 
 
 

 
4 Einwohnerfragestunde 
  

In der Einwohnerfragestunde gibt es keine Wortmeldungen.  
 
 
 
 

 
5 Anträge an den Rat der Stadt Varel 
  

 
 
 

 
5.1 Beschluss einer Veränderungssperre nach § 14 BauGB im Geltungsbereich 

des Bebauungsplans Nr. 55, 8. Änderung 
  

Hinweis: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde nach dem TOP 6.2 diskutiert und beschlossen. 
Die Diskussion und Protokollierung dieser erfolgt unter TOP 6.2. 
 
Mit dem Erlass der Veränderungssperre soll während des Zeitraums der Aufstel-
lung der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 „Büppel“ die Errichtung von 
baulichen Anlagen, die den Vorgaben des künftigen Bebauungsplans entgegen-
stehen würden, verhindert werden. Das Ziel der Bebauungsplanänderung kann 
dem Aufstellungsbeschluss (Vorlage 010/2026) entnommen werden. 
Das Bedürfnis nach dieser befristeten Sicherung der Bauleitplanung ergibt sich aus 
dem Umstand, dass das Änderungsverfahren des Bebauungsplans einige Zeit in 
Anspruch nimmt. 
  
Aufgrund des Aufstellungsbeschlusses besteht die Möglichkeit, Bauvorhaben, die 
den städtebaulichen Entwicklungsvorstellungen nicht entsprechen, nach § 15 
BauGB auf Antrag zurückzustellen bzw. vorläufig zu untersagen. Über den Antrag 
entscheidet die Baugenehmigungsbehörde. 
  
Eine Veränderungssperre geht einen Schritt weiter und hat grundsätzlich die Wir-
kung einer generellen Bausperre und stellt insofern Bauvorhaben vorab und ohne 
weiteres Handeln der Gemeinde als unzulässig dar. So dürfen Vorhaben im Sinne 
des § 29 BauGB nicht mehr durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 
werden. Sonstige erhebliche und wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 
Grundstücken oder baulichen Anlagen sind unzulässig, auch wenn sie ansonsten 
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind. 
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Durch die Veränderungssperre werden jedoch z.B. der Verkauf oder die Teilung 
eines Grundstückes nicht tangiert. Darüber hinaus werden auch genehmigungs-
freie tatsächliche Veränderungen nicht verhindert, soweit sie keine oder nur unwe-
sentliche Wertsteigerungen zur Folge haben (Unterhaltungs- und Reparaturarbei-
ten). 
  
Des Weiteren werden gemäß § 14 Abs. 3 BauGB von der Veränderungssperre 
nicht erfasst: 
• Bauvorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich geneh-
migt worden sind und mit deren Ausführung hätte begonnen werden dürfen. Die 
Baugenehmigung bzw. der Vorbescheid versehen das Vorhaben mit einer Art „Be-
standsschutz“. 
• Baugenehmigungsfreie Bauvorhaben, von denen die Stadt Kenntnis hat und mit 
denen vor dem Erlass der Veränderungssperre hätte begonnen werden können. 
• Die Fortführung bisheriger Nutzungen. 
  
Gemäß § 14 Abs. 2 BauGB können Ausnahmen von der Veränderungssperre dann 
zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche Interessen nicht entgegenste-
hen. Die Entscheidung über die Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde. 
  
Die Geltungsdauer der Veränderungssperre regelt § 17 BauGB. Danach tritt eine 
Veränderungssperre nach zwei Jahren außer Kraft. Eine zweimalige Verlängerung 
um jeweils ein Jahr ist möglich. Dabei ist die zweite Verlängerung nur zulässig, 
wenn besondere Umstände dies erfordern (z.B. wesentliche Gesetzes- oder 
Rechtsprechungsänderungen, Besonderheiten des Umfanges, des Schwierigkeits-
grades oder des Verfahrensablaufes). 
  
Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, soweit das Bauleitplanver-
fahren rechtsverbindlich abgeschlossen ist oder nach Ablauf von vier Jahren. 
  
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre ist identisch mit dem Geltungsbe-
reich der 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 55. 
 
Frau Meins stellt die Inhalte der Veränderungssperre in einer Präsentation vor (sie-
he Anlage). 
 
Ratsherr Eilers weist darauf hin, dass derzeit ein Verwertungsinteresse für das 
Grundstück besteht. Insofern bittet er um ein zügiges Verfahren. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Die Satzung über eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB im Geltungsbereich 
der in Aufstellung befindlichen 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 wird 
beschlossen. 
 
 
Einstimmiger Beschluss 
 
 

 
6 Stellungnahmen für den Bürgermeister 
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6.1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 268 (Indoorspielpark Altjührden) 

und 56. FNP-Änderung, hier: Abwägungsbeschluss und Beschluss zur Ver-
öffentlichung der Bauleitplanentwürfe 

  
Die Vorhabenträger beabsichtigen die Errichtung eines Indoorspielparks auf dem 
Ausweichparkplatz des Maschal Möbelhauses am Grünenkamper Weg in Altjühr-
den. 
Das Plangebiet wird bislang von dem Bebauungsplan Nr. 74A (Altjührdener Str. / 
Grünenkamper Weg), welcher im Geltungsbereich Stellplätze festsetzt, überplant. 
Da für den Indoorspielplatz ein vorhabenbezogener Bebauungsplan vorgesehen ist 
und es sich bei dem Bebauungsplan Nr. 74A nicht um einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan handelt, kommt eine Änderung des bestehenden Bebauungsplans 
nicht in Frage. Aus diesem Grund ist die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans 
erforderlich. Das Bauleitplanverfahren wird im Regelverfahren durchgeführt. Da der 
Flächennutzungsplan für den Geltungsbereich bislang eine Sonderbaufläche „groß-
flächiger Einzelhandelsbetrieb“ ausweist, ist im Parallelverfahren eine Änderung 
des Flächennutzungsplans erforderlich. 
Der Beschluss für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und 
zur Änderung des Flächennutzungsplans wurde am 21.11.2024 im Verwaltungs-
ausschuss gefasst. 
Der Vorentwurf wurde in der Zeit vom 26.06.2025 bis zum 28.07.2025 veröffent-
licht; die Planunterlagen waren auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht und 
konnten auch im Rathaus II eingesehen werden. Gleichzeitig fand die Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange statt. 
Die Inhalte der Planung, die eingegangenen Stellungnahmen sowie die dazugehö-
rigen Abwägungsvorschläge werden in der Sitzung vorgestellt. 
 
Der Planer Herr Lux stellt die Abwägungsvorschläge und Inhalte der Planung an-
hand einer Präsentation vor (siehe Anlage). 
 
Herr Heimann erläutert ergänzend die Baumpflanzungen hinsichtlich ihrer ökologi-
schen Bedeutung und als Eingrünung zum positiven Einfügen des Vorhabens in 
das Landschaftsbild. 
 
Ratsherr Funke weist darauf hin, dass er bereits angeregt hatte, das Gespräch mit 
den Einwendern zu suchen, um ein Klageverfahren zu vermeiden. Er spricht sich 
dafür aus, nochmals eine Besprechung durchzuführen und zu versuchen dort zu 
vermitteln. Herr Heimann weist darauf hin, dass im Zeitraum von September bis 
November 2025 Gespräche stattgefunden haben, bei denen mehrere Planungsal-
ternativen mit den Einwendern diskutiert wurden. Eine Einigung zwischen Vorha-
benträger und Einwendern konnte jedoch trotz der Bemühungen nicht erzielt wer-
den. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Abwägungsvorschläge der frühzeitigen Beteiligung werden zum Beschluss 
erhoben. Die Entwürfe des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 268 und 
der 56. FNP-Änderung der Stadt Varel sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu veröf-
fentlichen und die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB ist durchzuführen. 
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Einstimmiger Beschluss 
 
 

 
6.2 Bebauungsplan Nr. 55., 8. Änderung „Büppel“; hier: Aufstellungsbeschluss 
  

Im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 55 mit seinen 7. Änderungen ist die 
zulässige Bebauung hinsichtlich ihrer vertikalen Ausdehnung großtenteils aus-
schließlich über die Anzahl der Vollgeschosse geregelt. Diese Festsetzung erweist 
sich in der Praxis als nicht ausreichend, um die tatsächliche Gebäudehöhe und die 
daraus resultierende städtebauliche Wirkung eindeutig zu steuern.  
 
Zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, zur Wahrung 
eines verträglichen Maßes der baulichen Nutzung sowie zum Schutz nachbar-
schaftlicher Interessen ist es daher erforderlich, ergänzend zur Anzahl der Vollge-
schosse verbindliche maximale Gebäudehöhen festzusetzen. Hierdurch kann eine 
bessere Abstimmung zwischen Neubebauung und bestehender Bebauungsstruktur 
erreicht und eine angemessene Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft sowie das 
Ort- und Landschaftsbild gewährleistet werden. 
Die Festsetzung von Gebäudehöhen erhöht zudem die Planungs- und Rechtssi-
cherheit für Bauherren, Nachbarn und Genehmigungsbehörden, da die zulässige 
bauliche Ausnutzung klar, nachvollziehbar und eindeutig bestimmt wird.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung kann dem anliegen-
den Lageplan entnommen werden. 
 
Frau Meins stellt die Inhalte der Planung anhand einer Präsentation vor (siehe An-
lage). 
 
Ratsherr Eilers fragt nach, ob eine zweigeschossige Bebauung möglich sein wird. 
Herr Heimann antwortet hierzu, dass dies grds. geplant ist. Eine Höhenfestlegung 
kann jedoch erst nach Bestandsaufnahme der vorhandenen Bebauung erfolgen. 
 
Ratsfrau Kück bittet um Schätzung, wie lange das Verfahren dauern wird. Herr 
Meyer antwortet hierzu, dass eine genaue Dauer vom Ablauf des Verfahrens ab-
hängt. Es handelt sich jedoch nur um eine Änderung, so dass er von einem zügi-
gen Verfahren ausgeht. Er weist zudem darauf hin, dass Bauanträge bereits wäh-
rend des Entwurfsstadiums der Bebauungsplanänderung gestellt werden können.  
 
Ratsherr Ahlers fragt, ob es möglich ist, das heutige Erscheinungsbild des Gebie-
tes zu erhalten. Herr Meyer antwortet hierzu, dass dies gerade der Auslöser für die 
Änderung des Bebauungsplanes ist. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Das Verfahren zur 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 55 „Büppel“ wird einge-
leitet. Der Geltungsbereich ist dem anliegenden Lageplan zu entnehmen. 
 
 
Einstimmiger Beschluss 
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6.3 Bebauungsplan Nr. 34, 4. Änderung „Steenkamp“; hier: Aufstellungsbe-

schluss (Vorlage wird nachgereicht) 
  

Am 15.05.2025 wurde im Verwaltungsausschuss der Aufstellungsbeschluss für 
die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 „Steenkamp“ gefasst (Vorlage 
083/2025). 
Im Laufe des Verfahrens fiel auf, dass bereits im Jahr 2000 ein Aufstellungsbe-
schluss für die 3. Änderung des Bebauungsplans gefasst wurde. Dieses Verfahren 
wurde allerdings weder abgeschlossen, noch aufgehoben. 
Aus diesem Grund handelt es sich bei der aktuellen Bebauungsplanänderung des 
Bebauungsplans Nr. 34, nicht um die dritte, sondern bereits um die vierte Ände-
rung. Der Aufstellungsbeschluss soll nun dahingehend neu gefasst werden. 
 
Frau Meins stellt anhand einer Präsentation die Inhalte des Bebauungsplanes vor 
(siehe Anlage). 
 
 
Beschluss: 
 
Das Verfahren zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 (Steenkamp) wird 
eingeleitet. Der Geltungsbereich ist dem anliegenden Lageplan zu entnehmen. 
Die Planung wird dem Antragsteller durch einen städtebaulichen Vertrag übertra-
gen. 
 
Mehrheitlicher Beschluss 
Ja: 8  Nein: 1   
 

 
7 Anträge und Anfragen von Ausschussmitgliedern 
  

Keine Anträge und Anfragen.  
 
 
 
 

 
8 Zur Kenntnisnahme 
  

 
 
 

 
8.1 Städtebauliche Steuerung nach § 35 BauGB 
  

 
 
 

 
8.1.1 Bauvoranfrage auf Umnutzung eines landwirtschaftlichen Gebäudes zu ei-

ner Modellwohnung in Varel, Rodenkirchener Straße 28, Flurstück 135/4 der 
Flur 37, Gemarkung Varel-Land 

  
Die Verwaltung erläutert die Bauvoranfrage. 
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Es ist geplant, einen entsprechenden Bauvorbescheid zu erlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.1.2 Bauvoranfrage auf Umnutzung eines ehemaligen landwirtschaftlichen Be-

triebsleiterwohnhauses (Obergeschoss) zu einer Ferienwohnung in Brunne, 
Kranenkamper Weg 5, Flurstück 87/1 der Flur 23, Gemarkung Varel-Land 

  
Die Verwaltung erläutert den Inhalt der Bauvoranfrage. 
 
Es ist geplant einen entsprechenden Bauvorbescheid zu erlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zur Beglaubigung: 
 
 

gez. Georg Ralle gez. Sandra Schumann 
(Vorsitzende/r) (Protokollführer/in) 

 



Beschluss einer Veränderungssperre nach 
§ 14 BauGB im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 55, 8. Änderung 

(Büppel)

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz, 

03.02.2026, öffentlicher Teil

Ö
  5.1

Ö
  5.1



Sach- und Rechtslage

Mit dem Erlass der Veränderungssperre soll während des Zeitraums der Aufstellung der 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 55 „Büppel“ die Errichtung von baulichen Anlagen, die den Vorgaben des 
künftigen Bebauungsplans entgegenstehen würden, verhindert werden. 

Die Veränderungssperre stellt Bauvorhaben vorab und ohne weiteres Handeln der Gemeinde als 
unzulässig dar. So dürfen Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht mehr durchgeführt oder bauliche 
Anlagen nicht beseitigt werden. Sonstige erhebliche und wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 
Grundstücken oder baulichen Anlagen sind unzulässig, auch wenn sie ansonsten nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind.

Der Verkauf oder die Teilung eines Grundstückes werden durch die Veränderungssperre nicht tangiert. 
Genehmigungsfreie Veränderungen werden nicht verhindert, soweit sie keine oder nur unwesentliche 
Wertsteigerungen zur Folge haben (Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten).

Die Veränderungssperre tritt zwei Jahre nach Bekanntmachung außer Kraft, kann aber grundsätzlich um 
ein Jahr verlängert werden. 

2



Geltungsbereich der Veränderungssperre (entspricht dem Geltungsbereich des BP 

55, 8. Änderung)

3



Beschlussvorschlag

Die Satzung über eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB im Geltungsbereich der in Aufstellung 
befindlichen 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 wird beschlossen.

4



56. Änderung
des Flächennutzungsplanes

Vorhabenbezogener
Bebauungsplan Nr. 268

„Indoorspielpark Altjührden“

+ Abwägung der frühzeitigen Beteiligung +
+ Entwurfsvorstellung zum 

Veröffentlichungsbeschluss +

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz

03.02.2026

Ö
  6.1

Ö
  6.1



2

Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan



Übersichtsplan
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Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 74 A



Hinweise

Das Plangebiet überlagert sich teilweise mit 
einem Vorbehaltsgebiet für Rohstoff-
gewinnung (Rohstoff Sand) und widerspricht 
somit der Planung.

5

Abwägungsvorschlag

Mit der damaligen Überplanung durch den BP 
74A wurde bereits eine grundlegende 
Entscheidung zugunsten einer baulichen 
Nutzung des Grundstücks getroffen. Die 
Nutzung als Stellplatzanlage ist seit Jahren 
baulich umgesetzt worden. Insofern sind die 
Festlegungen des RROP´s für einen 
Sandabbau für das Grundstück nicht mehr 
aktuell. 
In Bezug auf die Rohstoffgewinnungsgebiet 
ergibt sich durch die Planung der Stadt Varel 
keine neue Situation.

Landesamt für Bergbau und Energie (LBEG)

Deutsche Telekom

Hinweise

allgemeine Hinweise

Abwägungsvorschlag

Die Hinweise werden im Zuge der 
Bauleitplanung beachtet.



Hinweise

Hinweise zur Einhaltung der 20 m 
Bauverbotszone und zur Genehmigung der 
Ausnahmen für die Stellplatz- und 
Fahrradstellplatzanlage, sowie Auflagen zu 
den Pflanzgeboten.

6

Abwägungsvorschlag

Die Stellplatz- und Fahrradstellplatzanlage wird 
entsprechend der Ausnahme teils innerhalb der 
Bauverbotszone liegen.

Die Heckenanpflanzung hält die 
entsprechenden Abstände ein.

Die 5 Bäume längs der Kreisstraße werden 
innerhalb des Plangebietes gepflanzt. 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV)



Hinweise

Hinweise zu Suchräumen zum Korridor für 
den Rhein-Main-Link und zu einem weiteren 
Korridor der Amprion.

Hinweise zu Natur und Landschaft und zum 
noch nicht vorliegenden Umweltbericht. 

7

Abwägungsvorschlag

Die Stadt Varel und das Plangebiet liegen 
innerhalb des sehr großräumigen 
Präferenzraumes für die Trasse bzw. der 
Suchräume für den Netzverknüpfungspunkte 
(NVP). Das Plangebiet ist bereits durch den 
Bebauungsplan Nr. 74A sowie im 
Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche 
überplant, dies muss in den weiteren 
Trassenplanungen berücksichtigt werden.

Das Plangebiet lag im Alternativkorridor für das 
Vorhaben Korridor B der Amprion. Die 
Entscheidung über den Verlauf des 
Trassenkorridors wurde getroffen und ist auf 
den Vorschlagskorridor gefallen, damit ist das 
Plangebiet nicht betroffen.

Die Hinweise zu Natur und Landschaft werden 
beachtet und berücksichtigt. Es liegt jetzt ein 
Umweltbericht mit Eingriffsbilanzierung vor. Es 
wird eine externe Kompensationsfläche im 
Stadtgebiet nachgewiesen. 

Landkreis Friesland



Hinweise

Hinweise zur Oberflächenentwässerung

8

Abwägungsvorschlag

Das Oberflächenentwässerungskonzept liegt 
vor. Das Oberflächenwasser wird durch 
unterirdische Rigolen (östlich, nördlich und 
westlich der Halle) gedrosselt und dann in die 
Vorfluter eingeleitet.

Landkreis Friesland



Hinweise

Hinweise zur Oberflächenentwässerung und 
zum Graben II. Ordnung im Westen: es 
muss ein Gewässerräumstreifen von 10 m 
festgesetzt werden(da eine 
Verpflichtungserklärung des Eigentümers 
nicht mehr gilt).

. 

9

Abwägungsvorschlag

Es wird auch an der Westseite ein 
Gewässerräumstreifen von 10 m festgesetzt, 
infolgedessen musste die Lage der Halle 
angepasst werden.

Es liegt zwischenzeitlich ein 
Oberflächenentwässerungskonzept vor: Die 
Starkregenereignisse werden durch 
unterirdische Rigolen (östlich, nördlich und 
westlich der Halle) gedrosselt und dann in die 
Vorfluter eingeleitet.. 

Entwässerungsverband Varel



Hinweise

zum Trinkwasseranschluss, 

zur Löschwasserversorgung,

zum Schmutzwasser und

zur Oberflächenentwässerung

10

Abwägungsvorschlag

Es ist ein Anschluss an das Trinkwassernetz 
erforderlich, der Indoorspielpark wird 
angeschlossen. Dazu muss das Netz für das 
Vorhaben des OOWV erweitert werden.

Zur Sicherung der Löschwasserversorgung wird 
der Löschwasserteich (der auch bereits von der 
Fa. Maschal genutzt wird) mitgenutzt. Dies hat 
der Vorhabenträger rechtlich abgesichert

Das Schmutzwasser wird über eine Klein-
kläranlage entsorgt.

Es liegt zwischenzeitlich ein Oberflächen-
entwässerungskonzept vor: Die Stark-
regenereignisse werden durch unterirdische 
Rigolen (östlich, nördlich und westlich der Halle) 
gedrosselt und anschließend wird das 
Regenwasser in die Vorfluter eingeleitet. 

OOWV



Bedenken

Das beabsichtigte Vorhaben verstößt zum 
Teil gegen höherrangiges Planungsrecht. 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines 
Vorbehaltsgebiets für die Landwirtschaft und 
teilweise innerhalb, eines Vorsorgegebietes 
für Sandabbau. Ausgleichsmaßnahmen 
werden überplant.
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Abwägungsvorschlag

Mit der damaligen Überplanung durch den 
Bebauungsplan Nr. 74A wurde bereits eine 
grundlegende Entscheidung zugunsten einer 
baulichen Nutzung des Grundstücks getroffen. 
Die Nutzung als Stellplatzanlage ist seit Jahren 
baulich umgesetzt. Insofern sind die 
Festlegungen des RROP´s für einen 
Sandabbau und Landwirtschaft für das 
Grundstück nicht mehr aktuell. Es wurden die 
Belange der Raumordnung in der damaligen 
Planung bereits abschließend zugunsten der 
Stellplatzanlage abgewogen. Insofern berührt 
das aktuelle Vorhaben die Belange der 
Raumordnung nicht negativ. Die Ausgleichs-
und Kompensationsmaßnahmen werden im 
Bebauungsplan und durch eine externe 
Kompensationsmaßnahme gewürdigt.

Eine Bürgereinwendung



Bedenken

Der bisherige Stellplatz ist für das 
angrenzende Möbelhaus vorgesehen. Die 
auf dem Gelände des Möbelmarkts 
befindliche Stellplatzanlage hat schon 
bisher nicht ausgereicht, weshalb die hier 
betroffene Fläche Stellplatzfläche 
gemacht wurde. Da das Möbelhaus wie 
die beabsichtigte Indoor-Freizeitanlage 
auf Individualverkehr angewiesen ist, sind 
Stellplätze offensichtlich erforderlich. 

Ausweichparksuche führen bei den 
angrenzenden Ländereien entlang der 
Altjührender Str. oder der K 104 oder 
unmittelbar dem Grundstück Kleihörn
sowohl zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen 
Benutzbarkeit und auch zu erheblichen 
Lärmbelästigungen
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Abwägungsvorschlag

Das Möbelhaus hat keinen Bedarf für die 
überplante Stellplatzfläche. Zum Zeitpunkt 
der damaligen Stellplatzplanung wurde von 
einem höheren Bedarf seitens des 
Möbelhauses ausgegangen. Eine geplante 
bauliche Erweiterung des Möbelhauses, für 
die die Stellplatzfläche vorgesehen war, 
wurde nicht realisiert und somit sind diese 
faktisch nicht als Nachweis erforderlich. 
Insofern ist kein Konflikt in Bezug auf die 
Stellplatznutzung erkennbar.

Da für den Indoorspielpark ausreichend 
Stellplätze vorgesehen sind, ist eine 
Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit nicht ersichtlich.



Bedenken

Wegen der zusätzlichen Versiegelung kommt 
zu einer Änderung des Mikroklimas. 

Erheblich gesteigerte Lärmbelästigung, weil der 
Zu- und Abgangsverkehrs sich über die 
senkrechten Wände reflektierend und in der 
Landschaft verbreitet. 
Durch das Hin- und Herpendeln zwischen dem 
großflächigen Möbelmarkt und der Indoor-
Sporthalle für zu weiteren Lärmimmissionen.

Es werden auch Zu- und Abgangsverkehre 
über die Altjührdener Straße stattfinden.
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Abwägungsvorschlag

Aufgrund der Vorprägung mit der 
Stellplatzanlage und des relativ kleinen 
Plangebietes wird es zu keiner erheblichen 
lokalen Erwärmung gegenüber der 
bestehenden Situation kommen. Zudem sind 
im Bebauungsplanentwurf Anpflanzgebote für 
Laubbäume, eine Hecke und eine extensive 
Blühwiese festgesetzt.

Für das Vorhaben liegt ein Schallgutachten 
vor. Im Ergebnis kommt es zu keinen 
relevanten Lärmbelastungen an 
schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld. Die 
gesetzlichen Grenzwerte werden deutlich 
eingehalten.

Die Zufahrt über den Grünenkamper Weg 
erfolgt mit einem ausreichenden Abstand 
zwischen den beiden Bestandsbäumen, 
ähnlich wie bereits in der Bestandssituation 
der Stellplatzanlage.



Bedenken

Die bestehende Ruderalrasenhabitate werden 
zerstört, sodass es doch zu erheblichen 
Eingriffen kommt.

Die bisherigen Parkplätze können nicht mehr 
von den Möbelmarkt-Besuchern benutzt 
werden, sodass es zu Konkurrenzen kommt. 
Parken wird also in der Umgebung stattfinden, 
ein sogenanntes wildes-Parken, dies findet auf 
den Grundstücksflächen des Einwender statt.

Alternativ wäre die Möglichkeit. gegeben, die 
Indoor-Sportanlage auf das Gelände des 
vorhandenen Möbelmarktes zu positionieren, 
da ausreichend Fläche zur Verfügung steht und 
die Stellplatzanlage für beide Einrichtungen zu 
verwenden. Dann ergäbe sich keine 
Zersiedlung und ein geringerer Eingriff in Natur 
und Landschaft
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Abwägungsvorschlag

Der Eingriff in Natur und Landschaft wird 
durch Ausgleichsmaßnahmen im Gebiet und 
externe Kompensationsmaßnahmen 
ausgeglichen.

Es wird eine ausreichende Anzahl an 
Stellplätzen zur Verfügung gestellt. Parken 
auf privaten Grundstücken ist ohnehin nicht 
zulässig; die Reglementierung dessen ist 
nicht Bestandteil eines Bebauungsplan-
verfahrens.

Auf der Fläche des Möbelmarktes steht keine 
ausreichende Fläche für das Vorhaben zur 
Verfügung. Der Eingriff in Natur und 
Landschaft im Plangebiet ist relativ gering, da 
sich hier schon die Stellplatzanlage befindet. 
Aufgrund der baulichen Vorbelastung des 
Plangebietes durch die Stellplatzanlage und 
dem direkten Anschluss an den Möbelmarkt 
ergibt sich keine Zersiedelung.



Bedenken

Es sollen neue Parkstellflächen für Pkw 
errichtet werden, ohne dass eine 
entsprechende Überdachung durch Fotovoltaik-
Anlagen erfolgt. Dies entspricht nicht der 
geltenden niedersächsischen Bauregelung.

Ausweislich der Regelung sind die Emissionen 
der Kreisstraße 104 als gegeben anzusehen. 
Im Hinblick auf das Schallprognosegutachten; 
das im erheblichen Umfang den Verkehr nicht 
berücksichtigt; dort sind die Lärmwerte 
offensichtlich überschritten. 

Wohin werden die bisherigen Stellplätze für 
den Möbelfachmarkt 2 verlegt, der weiterhin 
vollumfänglich in Betrieb ist. Es wird zu Pkw-
Suchverkehr kommen und es wird zu wildem 
Parken auf- dem Grundstück meiner 
Mandantschaft kommen.
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Abwägungsvorschlag

Carports und Nebenanlagen auf 
Stellplatzflächen werden aus städtebaulichen 
Gründen ausgeschlossen. Erhaltungsgebote 
und Pflanzfestsetzungen machen als 
entgegenstehendes öffentliches Recht die 
Anwendung der NBauO obsolet.

Das Schallgutachten berücksichtigt die 
erforderlichen Parameter, die gesetzlichen 
Grenzwerte werden eingehalten.

Die Stellplatzanlage im Plangebiet wird 
seitens des Möbelmarktes nicht benötigt. Für 
den Indoor-Spielpark wird im Plangebiet eine 
ausreichende Anzahl an Stellplätzen 
nachgewiesen. Somit sind Pkw-
Suchverkehre nicht zu erwarten.



Bedenken

Es fehlt eine Umweltbegründung. Es wird auf 
Fledermäuse und Magerrasen verwiesen. Die 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch 
eine 11 m hohe Halle ist ebenfalls nicht 
berücksichtigt worden.
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Abwägungsvorschlag

Zur Veröffentlichung der Entwurfsunterlagen 
liegt der Umweltbericht vor. Die Belange von 
Natur und Landschaft sind hier dargelegt.

Das Plangebiet ist heute bereits in 
erheblichem Umfang versiegelt und alle 
Bäume werden als zu erhalten festgesetzt, 
somit sind artenschutzrechtliche Belange wie 
z.B. Fledermäuse nicht berührt. 
Das Landschaftsbild bzw. die Einwirkung 
hierauf wird ebenfalls im Entwurf des 
Umweltberichtes behandelt.



Bedenken

Das Schallgutachten beachtet nicht das 
gegenüberliegende Möbelhaus und 
berücksichtigt nicht die Tatsache, dass an 
Sonn- und Feiertagen es aufgrund von 
Schautagen zu erhöhtem Verkehr und 
Publikumsbesuch kommt.

.
Es fehlen komplett Angaben zu den 
Lautäußerungen von Menschen, die am 
Schluss der Hallenöffnungszeit gegen 21.00 
Uhr oder nach einem Besuch im Bistro sich vor 
ihren Autos unterhalten werden, bevor sie 
losfahren oder aus dem Möbelhaus kommen 
oder dorthin wollen.
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Abwägungsvorschlag

Das Schallgutachten auf dem Kriterium der 
Irrelevanz nach Abschnitt 3.2.1 TA Lärm. Hier 
muss die Vorbelastung (Stellplatzanlage 
Möbelmarkt und sonstige Lärmquellen wie 
auch mögliche Schautage des Möbelmarktes 
nicht betrachtet werden. 

Laut Aussagen des Schallgutachtes sind in 
der Regel dauerhaft einwirkende 
Geräuscheinwirkungen durch Kommunikation 
auf den Parkflächen nicht zu erwarten und 
sind erfahrungsgemäß höchstens nur in 
Einzelfällen zu erwarten. Normale 
Unterhaltungen werden aufgrund des 
Abstands zum benachbarten Wohnhaus in 
der Regel kaum wahrnehmbar sein und 
damit auch keine maßgeblichen 
Auswirkungen auf die ermittelten 
Beurteilungspegel haben. Insofern wurde 
dieser Aspekt schalltechnisch im Schall-
gutachten berücksichtigt.



Bedenken

Es fehlt vollständig der PKW-Parkplatzsuch-
verkehr, da die bisherige Stellplatzfläche für die 
Menschen, die den Möbelmarkt betreten wollen, 
entfällt.

Die Grenzwerte werden nachts überschritten.

Die Sporthalle wird beim Lärm nicht 
berücksichtigt.

.

Es werden die beim Schallgutachten zugrunde 
gelegten Verkehrsbewegungen auf der 
Stellplatzanlage als falsch angesehen. 

Des Weiteren wird auf die Gespräche auf der 
Stellplatzanlage als zusätzliche Lärmquelle 
verwiesen.
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Abwägungsvorschlag

Die Aussage trifft nicht zu. Die Erhöhung des 
Bestandsverkehrs durch das Vorhaben ist 
nicht maßgeblich im Sinne der 
Anforderungen der 16. BImSchV (siehe 
Kapitel 3.2 des Schallgutachtens).

Die Aussage trifft nicht zu. Nachts liegen 
keine Immissionen durch das Vorhaben vor. 

Das Schallgutachten beruht auf dem 
Kriterium der Irrelevanz nach Abschnitt 3.2.1 
TA Lärm. Daher muss die Vorbelastung nicht 
betrachtet werden.

Mit Bezug auf die vorliegende 
Betriebsbeschreibung wurden 300 Pkw-
Bewegungen pro Tag berücksichtigt. Die 
ermittelte Frequentierung von knapp 0,5 
Pkw-Bewegungen pro Stellplatz und Stunde 
stellen auf Basis der Ermittlung 
vergleichbarer Anlagen einen typischen Wert 
dar.

Wie bereits oben ausgeführt, sind die 
Gesprächssituationen über Zuschläge in der 

Parkplatzberechnung enthalten.
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Vorhaben Indoorspielpark- Lageplan
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Vorhaben Indoorspielpark Fassadengestaltung



• Vorhabenbeschreibung

Arena sowie Bistro und einer Stellplatzanlage mit 56 Kfz-Stellplätzen und einer
Fahrradabstellanlage.

Fassadengestaltung: 
- Sandwichpaneele in Farbtöne angelehnt an RAL 9010 (reinweiß), RAL 6005 (moosgrün), RAL 6011 
(resedagrün), 

- alle Paneelen in matt

- Die zurückspringende Fassade des Eingangsbereiches: Farbton angelehnt an RAL 9007 
(graualuminium), matt, überwiegend besteht der Eingangsbereich aus einer Pfosten-Riegel-Fassade, 
Aluminium, RAL 7016, Verglasung als Sonnenschutzverglasung, Farbton grau

Die Nordostfassade ist zu 25% mit einer bodengebundenen Fassadenbegrünung zu bepflanzen, als 
Rankpflanze ist die Gewöhnliche Waldrebe zu verwenden.

Das Hallendach wird zu mindestens 50 % mit Photovoltaikanlagen belegt.

Entlang der Altjührdener Straße werden auf der Blühwiese 5 Stieleichen (Quercus robour) in einem 
Abstand von etwa 15 m gepflanzt (Pflanzqualität: Stammumfang in 1 m Höhe 12/14 cm; 3 x 
verpflanzt). 

Auf den Stellplätzen werden 7 Bäume gem. Lageplan angepflanzt (Arten gem. Pflanzliste in Hinweis 6 
des B-Plans; Pflanzqualität: Stammumfang in 1 m Höhe 12/14 cm; 3 x verpflanzt). 

Entlang der Altjührdener Straße wird eine Hecke mit einer Wuchshöhe von mindestens 1,5 m aus 
heimischen Gehölzen wie z.B. Weißdorn, Rotbuche, oder Hainbuche angelegt (Pflanzqualität: mind. 
60 cm, 2 x verpflanzt). Die Pflege erfolgt so, dass diese auch bei einem Rückschnitt mindestens in 
Höhe von 1,5 m erhalten bleibt. Lediglich im Bereich des Sichtdreiecks und innerhalb der 
Stellplatzflächen darf die Wuchshöhe zur Wahrung der Sichtbeziehungen auf 0,8 m Mindesthöhe 
durch Pflegemaßnahmen begrenzt werden.21



•

Die Stellplätze werden in Betonstein-Verbundpflaster angelegt, die Fahrgassen in Pflaster. Im 
Kronentraufbereich von Bäumen werden versickerungsfähige Befestigungen (z.B. Rasengittersteine, 
Ökopflaster) verwendet. Stellplätze innerhalb des Räumuferstreifens werden als befestigte 
Schotterfläche ausgebildet.

Die Umfahrung wird in Rasengitterplatten hergestellt, die Zwischenräume werden mit Schotterrasen 
angelegt.

Die zeichnerischen Darstellungen sind verbindlich. Abweichungen bedürfen der Zustimmung der Stadt 
Varel und sind im Durchführungsvertrag mit Zustimmung der Stadt Varel anzupassen.

22
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56. Änderung des 
Flächennutzungsplanes
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Bebauungsplan Nr. 268



25



26



27

Externe Kompensationsfläche



Aufstellungsbeschluss
8. Änderung des Bebauungsplans 

Nr. 55 (Büppel)

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz, 03.02.2026 
öffentlicher Teil

Ö
  6.2

Ö
  6.2



Bebauungsplan Nr. 55 

• Im Jahr 1973 aufgestellt; seitdem sieben 
Änderungen 

• Größe des Plangebiets: ca. 13,6 ha

2



Planungsanlass  und –ziel, Verfahren

• Der Bebauungsplan Nr. 55 setzt überwiegend keine max. Gebäudehöhen fest; lediglich im Bereich 
der 5., 6. und 7. Änderung ist eine max. Gebäudehöhe von 8,5 Meter festgesetzt

• Festgesetzt sind überwiegend zwei Vollgeschosse; lediglich im Bereich der 5., 6. und 7. Änderung 
ist teilweise nur ein Vollgeschoss zulässig

Dieser Festsetzungsumfang reicht in der Praxis nicht aus, um die tatsächliche Gebäudehöhe und 
die daraus resultierende städtebauliche Wirkung eindeutig zu steuern. Es wird daher als 
erforderlich angesehen, ergänzend zur Anzahl der Vollgeschosse verbindliche maximale 
Gebäudehöhen festzusetzen.

Aufgrund der Vielzahl an Änderungen und der dadurch entstandenen Unübersichtlichkeit der 
Planzeichnung, soll im Zuge der 8. Änderung der komplette Geltungsbereich des BP Nr. 55 überplant 
werden.

Da bei der Planänderung die Grundzüge der Planung betroffen sind und die zulässige Grundfläche 
über 70.000 m² groß ist, muss das Änderungsverfahren als Regelverfahren durchgeführt werden. 

3



Beschlussvorschlag

Das Verfahren zur 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 55 (Büppel) wird 
eingeleitet. Der Geltungsbereich ist dem anliegenden Lageplan zu entnehmen.
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Aufstellungsbeschluss für die 4. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 34 „Steenkamp“

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und 
Umweltschutz

03.02.2026, öffentlicher Teil

Ö
  6.3

Ö
  6.3



Sachlage

• Am 15.05.2025 wurde im Verwaltungsausschuss der Aufstellungsbeschluss für die 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 „Steenkamp“ gefasst (Vorlage 083/2025). 

• Im Laufe des Verfahrens fiel auf, dass bereits im Jahr 2000 ein 
Aufstellungsbeschluss für die 3. Änderung des Bebauungsplans gefasst wurde. 
Dieses Verfahren wurde allerdings weder abgeschlossen, noch aufgehoben.

• Aus diesem Grund handelt es sich bei der aktuellen Bebauungsplanänderung des 
Bebauungsplans Nr. 34, nicht um die dritte, sondern bereits um die vierte 
Änderung. Der Aufstellungsbeschluss soll nun dahingehend neu gefasst werden. 



Lage

Obenstrohe:

Steenkamp, ehemaliges 
Wildgehege

Aktuell vom Bebauungsplan Nr. 
34 überplant



Vorhabenbeschreibung

Der Vorhabeträger plant die Erschließung der 
bislang als Weide genutzten Fläche. 

In dem Bereich sollen rund 12 
Baugrundstücke für Einfamilien- und 
Doppelhäuser geschaffen werden. 



Geltungsbereich der 4. Änderung des BP Nr. 34



Beschlussvorschlag

Das Verfahren zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 (Steenkamp) wird eingeleitet. Der 
Geltungsbereich ist dem anliegenden Lageplan zu entnehmen. Die Planung wird dem 
Antragsteller durch einen städtebaulichen Vertrag übertragen.
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